
 

 

  

 

Verhaltenskodex 
 
 
1. Nationale Gesetzte und Vorschriften, die industriellen Mindeststandards der Branche und 

die Richtlinien von ILO und UNO sind einzuhalten. 
 

2. Die Beschäftigten haben Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen. 
Die Beschäftigten haben das Recht Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten und in 
ihrem Namen kollektiv mit dem Unternehmen zu verhandeln. Das Unternehmen nimmt 
keinen Einfluss auf diese Aktivitäten. 
 

3. Es erfolgt keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Religion, Hautfarbe, 
Rasse, Nationalität, politische Meinung, sexueller Orientierung oder eines anderen 
Zustands. 
 

4. Die Löhne für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Überstundenausgleich müssen den 
gesetzlichen Mindestlöhnen bzw. Industriestandards entsprechen. Sie müssen den 
Arbeitnehmer(innen) eine sichere Existenz ermöglichen. 
 

5. Die Arbeitszeit darf 48 Stunden pro Woche nicht übersteigen und entspricht den nationalen 
Gesetzen und Industriestandards. Gesetzliche Feiertage sind einzuhalten. Überstunden 
(max. 12 pro Woche) dürfen nur auf freiwilliger Basis geleistet werden und sie werden mit 
einem Zuschlag bezahlt. 
 

6. Die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten am Arbeitsplatz ist mit wirksamen 
Massnahmen vom Unternehmen zu gewährleisten. Dies umfasst Unfallprävention bei den 
Arbeitsabläufen, Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen, Hygiene am 
Arbeitsplatz und in den sanitären Anlagen. Keine sexuelle Belästigung. 
 

7. Kinderarbeit und jegliche Ausbeutung von Jugendlichen ist verboten. 
 

8. Die Angestellten sind mit Anstand und Respekt zu behandeln. Zwangsarbeit und 
Gefangenarbeit ist verboten. Die Zurückhaltung von Ausweispapieren oder das Verlangen 
einer Kaution bei Arbeitsbeginn ist verboten. 
 

9. Umweltstandards und Gesetzte sind in allen Schritten der Produktion einzuhalten. 
Emissionen in Wasser und Luft sind möglichst zu vermeiden; im Besonderen bei der 
Abfallbewirtschaftung, dem Umgang mit Chemikalien und anderen gefährlichen 
Materialien.  
 

10. Zur Sicherheit der Beschäftigten und der Verbraucher sind Materialien die bei Menschen 
oder Umwelt Schäden verursachen könnten in der Produktion zu vermeiden. 
 

 
Unsere Lieferanten bestätigen die Einhaltung des Verhaltenskodex. 
Unsere Agenten vor Ort kontrollieren die Einhaltung des Kodex. 
 
Münchenstein, Januar 2010 


